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GESELLSCHAFT SCHWEIZERISCHER MALER, BILDHAUER UND ARCHITEKTEN
SOCIÉTÉ DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES SUISSES

SOCIETÂ PITTORI, SCULTORI E ARCHITETTI SVIZZERI
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Die Unterstützungskasse
für schweizerische bildende Künstler
und die Krankenkasse
für schweizerische bildende Künstler
im Jahre 1955

«Die A'unsi gibt dem Lebe« mebr, a/s sie non iTim nimmt.'»
a is der Genera/seftreià'r der t/no, Dag Hammareft/ö/fi, i« sei-

nem iVeu; Forcer iîûro den C/ie/reda&Jor des «Dw» erap/mg,
wunderie sieb dieser, dajß der Sebmucb des Büros ein Bi/d des

ameri'Aaftfcf/ien Maters //ar&wra/£ itetez G/araer
bitetete. Woraw/ HararaarsÄ/ö/d! m te ofo'gera 6'aize

(«Du», Juli 1955)

Ja, gewiß. Die Kunst gibt mehr, als sie nimmt: dem
Künstler und dem Kunstgenießenden. Die letztern sind
hierzulande nicht nur die Kunstsachverständigen und
die eigenen Kunstbesitz Vermögenden, sondern die
breitesten Volksschichten. Das geflügelte Uhlandsche
Wort des fahrenden Sängers, daß die Kunst an sich
den höchsten Lohn dem Künstler selbst bedeute, gilt
doch nur in romantischem, etwas weltfremdem Sinne
unci war mehr als Protest gegen das protzige und eifer-
süchtige Verhalten eines königlichen Mäzens gedacht.
Die Kunst ist natürlich der eigentliche Schatz des

Schaffenden, wie der hohe und reine Genuß des
Kunstfreundes. Aber dazu ist doch in erster Linie
nötig, daß der Erzeuger dieses Gutes materiell leben
kann. Von Künstlerglück und mehr noch von Künstler-
elend zeugen alle Seiten der Kunstgeschichte. Dabei
lernen wir fast nur die sonnigeren Seiten des Künstler-
lebens kennen, die unangenehmen oder gar die ein
Künstlerleben allzufrüh verderbenden bleiben verbor-
gen. Das Wort Gottfried Kellers vom Holzboden der
Kunst in der Schweiz scheint zwar nach den hundert
Jahren, nachdem es geschrieben, nur mit einiger Ein-
schränkung noch zu gelten. Aber die Zahl der Kunst-
schaffenden hat sich seither auch relativ sehr vermehrt,
und trotz einer sich bemerkenswert abzeichnenden
Blüte gibt es eine große Zahl befähigter Künstler, be-
sonders in der bildenden Kunst, die sich recht mühsam
durchs Leben schlagen oder dieses, ob der Folgen ma-
terieller Not, viel zu früh lassen müssen. Wie oft konnte
durch rasches und verständiges Helfen die Not über-

wunden, ein wertvolles Künstlerdasein und damit das

weitere Schaffen von den Einzelnen und das ganze
Volk beglückenden Werken gerettet werden.
Zu diesem Zweck ist kurz vor dem Ersten Weltkrieg
die «Unterstützungskasse für schweizerische bildende
Künstler» gegründet worden; sie hat seitdem in allen
Gebieten unseres Landes notleidenden Künstlern bei-
stehen und manche Existenz retten können. Da sie sich
immer auf ihre eigentliche Aufgabe beschränkte, aus-
gewiesenen Künstlern in der Not wirksam beizustehen
— ohne auf die andern Institutionen obliegende För-
derung der Künstler durch Stipendien, Ankäufe und
Aufträge einzugehen —, konnte sie bisher ihre Hilfe
im weitesten Maße gewähren. Der Mangel an Mitteln
war glücklicherweise nie ein Hindernis dazu. Dies ver-
danken wir dem Umstände, daß unser Fürsorgewerk
einerseits auf der Solidarität der Künstler und ander-
seits auf dem Verständnis der Kunstfreunde aufgebaut
ist. Die Künstler liefern uns auf den Verkaufs- bzw.
Werkpreisen, die an Ausstellungen unserer Vereins-
mitglieder (Schweizerischer Kunstverein und Gesell-
schaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Archi-
tekten) oder bei Käufen und Aufträgen der offent-
liehen Hand erzielt werden, eine prozentuale Abgabe
ab. Die Einnahmen, die über diese Abgaben sowie über
die Beiträge unserer Mitgliedsgesellschaften und die
Erträgnisse des Vermögens hinausgehen, und die uns
erst die Erfüllung unserer Aufgabe ermöglichen, ver-
danken wir der wertvollen Unterstützung von Behör-
den, Firmen und Privaten.

*

Wir geben nachstehend einen gedrängten Auszug aus
den ausführlichen Berichten der Unterstützungskasse
und der Krankenkasse für schweizerische bildende
Künstler über das Jahr 1955, die von Interessenten
eingesehen werden können:

1. Unterstützungskasse
Die am 4. Mai 1955 in Zürich stattgefundene ordent-
liehe Generalversammlung genehmigte auf Antrag des
Vorstandes einen Nachtrag zu den Statuten und zum
Reglement, wonach eine besondere Mitgliederkategorie
«Gönnermitglieder» geschaffen wurde. Diese Aende-
rung ist am 5. März 1955 in Kraft getreten.


	...

